
Mehr Wohnungen genehmigt – GdW: anhaltender 
Aufwärtstrend für bezahlbare Wohnungen nötig

Berlin – Im Jahr 2012 wurde in Deutschland der Bau von 239.500 Wohnungen 
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren das 4,8 Prozent 
oder 11.100 Wohnungen mehr als im Jahr 2011. Damit setzte sich die seit dem 
Jahr 2010 anhaltende positive Entwicklung bei den Baugenehmigungen von 
Wohnungen weiter fort. Der hohe Zuwachs aus dem Jahr 2011 konnte jedoch 
nicht wieder erreicht werden. Damals waren 21,7 Prozent mehr Wohnungen als 
im Vorjahr genehmigt worden.

Von den im Jahr 2012 genehmigten Woh-
nungen waren 211.200 Neubauwohnun-
gen in Wohngebäuden (+ 5,5 Prozent 
gegenüber 2011). Der Anstieg von Bau-
genehmigungen für Wohnungen in Mehr-
familienhäusern (+ 13,3 Prozent) fiel dabei 
deutlich höher aus als der Anstieg von 
Genehmigungen für Wohnungen in Zwei-
familienhäusern (+ 3,6 Prozent). Genehmi-
gungen für den Bau von Einfamilienhäu-
sern (- 5,8 Prozent) gingen zurück. 

„Die steigenden Baugenehmigungen sind 
ein positives Signal für den Wohnungs-
markt. Der Aufwärtstrend beim Neu-

bau hat sich allerdings gegenüber 2011 
bereits wieder verlangsamt“, erklärte Axel 
Gedaschko, Präsident des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen. „Die Politik muss dafür 
sorgen, dass der Aufschwung beim Woh-
nungsneubau langfristig anhält. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass auch Menschen 
mit niedrigen und mittleren Einkommen 
weiterhin bezahlbare Mietwohnungen fin-
den“, so der GdW-Chef. In Zukunft werde 
es mehr und mehr Single-Haushalte geben 
und die Altersarmut werde durch das sin-
kende Rentenniveau und fehlende Alters-
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4,8 Prozent mehr Wohnungen wurden in Deutschland im Jahr 2012 genehmigt. Die Frage ist, ob 
diese auch für Menschen mit niedrigeren und mittleren Einkommen bezahlbar sind.

Weiter auf Seite 2 ➦ 

Aktuelle Meldungen

Vorstoß zu sozialgerechter ener-
getischer Sanierung abgelehnt

Der Ausschuss für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung des Deutschen Bun-
destages hat am 20. März 2013 einen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zur sozialgerechteren Ausge-
staltung der energetischen Quartiers-
sanierung (17/11205) abgelehnt. Darin 
fordern die Grünen von der Bundesre-
gierung unter anderem, die sozialge-
rechte energetische Quartierssanierung 
als neuen Förderschwerpunkt festzule-
gen und dafür jährlich drei Milliarden 
Euro aufzuwenden.  (hib)

Mietrechtsreform tritt zum 
1. Mai 2013 in Kraft

Das Gesetz über die energetische Moder-
nisierung von vermietetem Wohnraum 
und über die vereinfachte Durchsetzung 
von Räumungstiteln – kurz Mietrechts-
änderungsgesetz – wurde am 18. März 
2013 im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Es tritt danach am 1. Mai 2013 in 
Kraft.  (wi) 

KfW-Änderungsgesetz 
beschlossen

Die Bundesregierung hat am 13. März 
2013 das sogenannte KfW-Änderungs-
gesetz beschlossen und reformiert damit 
die Aufsicht von Deutschlands größter 
Förderbank. Künftig sollen wesentliche 
bankaufsichtsrechtliche Standards auch 
für die KfW Bankengruppe gelten. Die 
Aufsicht soll durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bundesbank erfolgen.  (wi)
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vorsorge zu einem immer größeren Prob-
lem. „In den unteren Mietpreissegmenten, 
wo insbesondere in Ballungsgebieten ein 
hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
herrscht, passiert aktuell jedoch zu wenig“, 
mahnte Gedaschko. Denn der Wohnungs-
neubau ist durch die Anforderungen an 
die Energieeffizienz, aber auch durch die 
Preise für den Baugrund so teuer 
geworden, dass er sich in vielen 
Fällen nur noch im oberen Miet-
preissegment rechnet. „Die Bun-
desmittel für die Wohnraumför-
derung müssen auch nach 2013 
in mindestens gleicher Höhe von 
518 Millionen Euro pro Jahr fort-
gesetzt werden“, mahnte der 
GdW-Präsident. Sonst drohten 
erhebliche soziale Probleme in 
den Quartieren, bis hin zu einer 
sozialen Segregation. Die Woh-
nungswirtschaft in Deutschland 
appelliert daher an Bund und 
Länder, den Wohnungsbau in 
den Ballungsregionen zielge-
richtet zu fördern, um für viele 
Mieter untragbar hohe Preise zu 
verhindern. Dies könne insbe-

sondere durch das Bereitstellen von preis-
werten Baugrundstücken in ausreichendem 
Umfang geschehen, so Gedaschko. 

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer 
des Zentralverbandes des Deutschen Bau-
gewerbes, kritisierte, die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Zahlen zeigten 
einmal mehr, „dass immer noch zu wenig 

neue Wohnungen auf den Markt kom-
men, zumal Genehmigungen keine Fertig-
stellungen bedeuten. Die Notwendigkeit 
von steuerlichen Anreizen ist offenkundig, 
aber in dieser Legislaturperiode nicht mehr 
zu erwarten.“ Für den Mietwohnungsbau 
müsse die steuerliche Absetzbarkeit von 
zwei auf vier Prozent erhöht werden. 

Die Sprecherin für Stadtent-
wicklung der FDP-Bundes-
tagsfraktion, Petra Müller, 
versicherte, die FDP werde wei-
terhin alles tun, die Schaffung 
von Neubauten und Wohnei-
gentum zu unterstützen. Das 
werde mittelfristig dazu füh-
ren, Steigerungen bei Mieten 
und Immobilienpreisen mode-
rat zu halten. „Es wird in den 
nächsten Jahren vor allem 
darauf ankommen, die Bau-
fertigstellungen zu erhöhen“, 
so Müller. „Hier sieht die FDP-
Bundestagsfraktion die Kom-
munen in der Pflicht, vermehrt 
innerstädtisches Bauland aus-
zuweisen.“  (kort/schi) ■
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➥ Fortsetzung von Seite 1

„Die Regelungen sind komplizierter, büro-
kratischer und streitanfälliger als die Vor-
gaben nach der bisherigen Rechtslage“, 
sagte Walter Rasch, Vorsitzender der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilien-
wirtschaft Deutschland (BID) und Präsident 
des BFW, anlässlich der Veröffentlichung 
einer BID-Stellungnahme zu den geplanten 
Regelungen. Ein flächendeckender Rück-
gang des Wärmecontractings sei deshalb 
wahrscheinlicher als die Etablierung eines 
wichtigen Instruments zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Insbesondere die gesetz-
lich geforderte Kostenneutralität bereits 
zu Beginn der Umstellung auf gewerbliche 
Wärmelieferung sei praxisfern und damit 
vielfach nicht umsetzbar. „Aufgrund der 
Komplexität der Regelungen sind Strei-
tigkeiten zwischen Mieter und Vermieter 
vorprogrammiert“, so Rasch. „Statt eine 
mietrechtlich umsetzbare Lösung zu fin-
den, hat sich der Gesetzgeber in detail-
lierten und komplizierten Regelungen ver-
strickt, deren wirtschaftliche und soziale 
Auswirkungen nicht vorhersehbar sind.“ 

Die BID fordert, die Wärmelieferverord-
nung zu vereinfachen und einen angemes-
senen Kompromiss zwischen Detailliert-
heit und mietrechtlicher Verständlichkeit 
zu finden. Abweichende Individualverein-
barungen sollten zulässig sein. 

„Mit der Umstellung auf gewerbliche 
Wärmelieferung für Gebäude sind erheb-
liche Effizienzsteigerungen und damit Ein-
sparungen von Energie möglich“, erklärte 
Axel Gedaschko, Präsident des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen. Daher sei 
die Erweiterung der Möglichkeiten des 
Contractings im vermieteten Gebäude-
bestand auch im 10-Punkte-Sofortpro-
gramm der Bundesregierung zum Ener-
giekonzept enthalten. „Aus diesem Grund 
ist es unverständlich, wenn die Bundesre-
gierung durch die gesetzliche Regelung im 
Mietrechtsänderungsgesetz und der nun-
mehrigen Verordnung das Gegenteil von 
dem erreicht, was sie erreichen will“, so 
Gedaschko. Durch die gesetzgeberischen 

Maßnahmen werde es schwerer, auf Con-
tracting umzustellen, so der GdW-Chef. 
Die gesetzlich vorgeschriebene „Kosten-
neutralität“ zum Zeitpunkt der Umstel-
lung sei bei ehrlicher Betrachtung nicht zu 
schaffen. Denn selbst in der Begründung 
des Verordnungsentwurfs sei nachzulesen, 
dass diese Vergleichsrechnung anspruchs-
voll sei, weil hierbei die tatsächlichen Kos-
ten der bisherigen Eigenversorgung nur 
für die Vergangenheit vorliegen, die tat-
sächlichen Kosten der Wärmelieferung 
hingegen erst nach der bereits erfolg-
ten Umstellung erhoben werden können. 
„Deshalb ist diese Regelung streitanfällig, 
bürokratisch und verbraucherunfreund-
lich, da die alten Heizkesselanlagen in der 
Wohnung verbleiben und der Wärme-
verbrauch hierüber umgelegt wird. Dies 
bedeutet weniger Energieeinsparung und 
mehr Kosten für die Mieter.  (bey/her/schi) ■

➦ Die komplette Stellungnahme zur Wärme-

lieferverordnung finden Sie unter www.bid.info 

Wärmecontracting: Geplante Wärmelieferverordnung ist praxisfern – 
Immobilienwirtschaft fordert praktisch umsetzbare gesetzliche Regelung

Berlin – Die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) hat am 15. März 2013 eine Stellungnah-
me zu der Wärmelieferverordnung des Bundesjustizministeriums vorgelegt. Mit der Verordnung sollen die Vorgaben des 
kürzlich beschlossenen Mietrechtsänderungsgesetzes zur gewerblichen Wärmelieferung – dem sogenannten Contracting 
– in laufenden Mietverhältnissen umgesetzt werden.

Baugenehmigungen von Wohnungen nach Gebäudearten.
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„Die Zahlen zeigen: Wir sind zwar auf 
gutem Weg, aber nicht mit dem nöti-
gen Tempo“, sagte Altmaier anlässlich 
der Übermittlung des alle zwei Jahre fäl-
ligen sogenannten „Projektionsberichtes 
der Bundesregierung“ an die Europäische 
Kommission. In dem Bericht wird die Wir-
kung der bereits beschlossenen sowie mög-
licher zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen 

auf die Treibhausgasemissionen bis zu den 
Jahren 2020 und 2030 dargestellt. „Wir 
brauchen unbedingt wieder einen funktio-
nierenden Emissionshandel in Europa, der 
bei uns Anreize setzt für Investitionen in 
Energieeffizienz. Und wir müssen kritisch 
prüfen, ob das reicht, den bedenklichen 
Trend zurück zur Kohle in der konventionel-
len Stromerzeugung aufzuhalten. Es kann 

ja nicht sein, dass moderne hocheffiziente 
und klimafreundliche Gaskraftwerke ein-
gemottet werden, weil der Markt mit bil-
ligem Kohlestrom geflutet wird“, so Alt-
maier weiter.

Der Bericht zeigt auf, dass die in Deutsch-

In seiner Unterrichtung mahnt der Bundes-
rat an, dass die Länder und die betroffenen 
Kommunen dringend Planungssicherheit 
benötigen. Aufgrund weiterhin bestehen-
der und teilweise gestiegener Anforderun-
gen sowie der Kostenentwicklung seien 
die vom Bund für den Zeitraum 2014 bis 
2019 zur Aufgabenerfüllung der Länder zu 
zahlenden Kompensationsleistungen nach 
dem Entflechtungsgesetz – dazu gehört die 
soziale Wohnraumförderung – anzupassen. 

Die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder hätten die Auffassung 
bekräftigt, dass die Kompensationsleis-
tungen für den Bereich der Wohnraumför-

derung zumindest in unveränderter Höhe 
fortgeführt werden sollen.

Unter Berufung auf einen Beschluss vom 
Oktober 2012, in dem die Bundesregierung 
aufgefordert wurde, noch im Herbst 2012 
zu einer fristgerechten Regelung beizutra-
gen, fordert der Bundesrat den Bundestag 
in seiner Unterrichtung erneut auf, „den 
berechtigten Interessen der Länder nachzu-
kommen und auf dieser Grundlage zu einer 
abschließenden Regelung zu gelangen.“

Angesichts des Wiederanziehens der Woh-
nungsnachfrage und steigender Mieten 
muss bezahlbares Wohnen aus Sicht des 

GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen auch 
künftig für alle gesichert und eine soziale 
Spaltung der Wohnquartiere vermieden 
werden. „Die Bundesmittel zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus auf der Lände-
rebene müssen deshalb über 2013 hinaus 
von den Ländern zweckgebunden und in 
gleichbleibender Höhe für die Wohnraum-
förderung eingesetzt werden“, erklärte 
GdW-Präsident Axel Gedaschko. „Um Pla-
nungssicherheit für die Wohnungswirt-
schaft zu gewährleisten, ist eine schnelle 
Einigung im nun einberufenen Vermitt-
lungsausschuss unerlässlich.“ 

 (hib/schi) ■

Umweltminister Altmaier: Deutschland beim Klimaschutz auf gutem Weg, 
aber nicht mit dem nötigen Tempo

Berlin – Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung zeigt laut Bundesumweltminister Peter Altmaier Wirkung – aber 
nicht genug. Bis zum Jahr 2020 seien auf der Grundlage der bisher beschlossenen Maßnahmen je nach Wirtschaftsent-
wicklung zwischen 33 und 35 Prozent Treibhausgasminderung zu erwarten. Ziel der Bundesregierung ist eine Minderung 
um 40 Prozent. Die Krise des Emissionshandels gefährde Deutschlands Klimaschutzziel, so die eindringliche Mahnung 
Altmaiers.

Bundesrat ruft Vermittlungsausschuss an und fordert Weiterführung 
der Kompensationsleistungen zur sozialen Wohnraumförderung

Berlin – Der Bundesrat hat das Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrages Anfang März 2013 in den Ver-
mittlungsausschuss überwiesen. Dies geht aus einer Unterrichtung durch den Bundesrat (17/12627) hervor. Laut Bundes-
rat hat sich die Regierung nicht an gemeinsam verabredete Eckpunkte von Juni 2012 zur innerstaatlichen Umsetzung des 
Fiskalvertrags gehalten. Dabei geht es unter anderem um Kompensationsleistungen nach dem Entflechtungsgesetz.

„Wir fordern hier dringend Klarheit, ob 
davon auch konkret die Mittel für die 
CO2-Gebäudesanierung betroffen sein 
werden. Die jetzt aufkeimende Ungewiss-
heit hemmt Investitionen in die energeti-
sche Sanierung. Die Wohnungswirtschaft 
braucht aber langfristige Planungssicher-
heit, um sich für die Energiewende im 
Gebäudebereich weiter so stark engagieren 

zu können“, erklärte Axel Gedaschko, Prä-
sident des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen. 
„Wir fordern die Politik auf, im Zuge der 
parlamentarischen Beratungen mögliche 
Einnahmeausfälle des EKF durch Mittel aus 
dem Bundeshaushalt zu kompensieren.“

Eine weitere globale Minderausgabe – zur 

Finanzierung des Betreuungsgeldes – darf 
ebenfalls nicht zulasten von Wohnraum-
förderung, Wohngeld und Städtebauför-
derung gehen. „Wir appellieren an Bun-
desbauminister Dr. Peter Ramsauer, sich 
entsprechend seines Aktionsprogrammes 
für den Wohnungsbau für diese Bereiche 
einzusetzen und das finanziell zu unterfüt-
tern“, so Gedaschko.  (burk/mang) ■

Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2014: 
Globale Minderausgaben bedrohen Gebäudesanierung und Städtebau

Berlin – Das Bundeskabinett hat am 13. März 2013 die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2014 und die mittelfristige 
 Finanzplanung bis 2017 beschlossen. Dieses Mal wurden in den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2014 gleich mehre-
re globale Minderausgaben festgeschrieben. Die Bundesregierung hat dabei für den Energie- und Klimafonds (EKF) eine 
globale Minderausgabe von einer Milliarde Euro vorgesehen. Diese Kürzungsvorgaben müssen im Bundeshaushalt 2014 
noch abgebildet werden.

Weiter auf Seite 4 ➦ 
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land vom Emissionshandel in der Europä-
ischen Union (EU) erfassten Sektoren bis 
zum Jahr 2020 deutlich hinter dem auf EU-
Ebene angestrebten Ziel einer Minderung 
der Treibhausgasemissionen um 21 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2005 zurückbleiben 
werden. Grund dafür sind laut Bundesum-
weltministerium die derzeit zu niedrigen 
Preise der Emissionszertifikate. Diese ver-
fehlen somit die notwendige Anreizwir-
kung für den klimafreundlichen Umbau 
der Energieversorgung.

Beim Beitrag der nicht vom Emissionshan-
del erfassten Sektoren Verkehr, Haushalte, 
Gewerbe, Gebäudeenergie und Land-
wirtschaft zum EU-Minderungsziel liegt 
Deutschland dagegen auf Zielerreichungs-
kurs. Hier können dem Bericht zufolge 
jedoch noch erhebliche zusätzliche Minde-
rungen erzielt werden, um so insgesamt 
das national anspruchsvollere Ziel zu errei-
chen.  (geiß/schi) ■

BUNDESPOLITIK

Dr. Dietmar Laß von der Zukunftsagen-
tur Brandenburg erläuterte zum Auftakt 
der Strategiewerkstatt die aktuellen ener-
giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für Wohnungsunternehmen, die Energie 
erzeugen wollen. „Hinsichtlich der Ener-
giewende werden Jahre der Unsicherheit 
vor uns liegen und wir werden mit unsi-
cheren Rahmenbedingungen leben müs-
sen, ohne aber untätig zu sein“, so Laß. 
Die Zukunft seien Gebäude als Erzeuger, 
Speicher und intelligente Verbraucher von 
Energie. Die Wohnungswirtschaft könne 
Labor und Kristallisationspunkt der Ener-
giewende sein.

Michael Geißler von der Berliner Energie-
agentur zeigte klare Beispiele zu Umset-
zungsmöglichkeiten auf. Danach sind 
Blockheizkraftwerke bei 6.000 Volllast-

stunden und einer Eigennutzung von 
Strom bereits unterhalb von 20 Kilowatt 
(kW) elektrisch wirtschaftlich. In Kombina-
tion von Blockheizkraftwerken und Foto-
voltaik-Anlage könnten circa 60 Prozent 
der Wärme sowie 60 Prozent des Stroms 
im Objekt genutzt werden. 

Die Energienetzwerk Ostfalen eG als Ener-
giegenossenschaft versorgt in Sachsen-
Anhalt bereits 11 Objekte mit 200 Wohn-
einheiten mit Wärme und Strom. Der 
Vorstandsvorsitzende Norbert Hill erläu-
terte anhand konkreter Zahlen, dass damit 
Betriebskostensenkungen zwischen drei 
Prozent und 12 Prozent für die Objekte 
erreicht werden konnten.

Theo Weirich von den Stadtwerken Nor-
derstedt stellte sehr innovative Ansätze in 

der Energiewirtschaft vor. Mit einer flä-
chendeckenden Ausrüstung der Kunden 
mit Smart Metern würden genauere Hoch-
rechnungen und Verringerungen des Pro-
gnosefehlers für die Energieversorgung 
möglich, was zu Vorteilen bei der Opti-
mierung im Handel führe (Intra Day, Day 
Ahead und Regelenergie). Die Stadtwerke 
Norderstedt sind laut Weirich in ihren Tätig-
keitsfeldern sehr breit aufgestellt – von 
Kommunikation, Smart Grid, Cogeneration 
und Smart Home über Multimedia bis hin 
zum Open Access.

Abschließend sprach in der Runde der 
Praxisbeispiele Prof. Dr. Norbert Menke 
von Durion Energy über Stromspeicher 
im neuen Energiesystem. Durch Speicher 
können Netzspitzen vermieden, die Kos-

Energiewende in der 
Wohnungswirtschaft: 
Wie können Wohnungs-
unternehmen als Ener-
gieerzeuger am Markt 
auftreten?

Berlin – Wenn Wohnungsunternehmen 
die Stromkosten für ihre Mieter verbes-
sern wollen, reicht es nicht, sich um die 
Kosten der Stromerzeugung zu küm-
mern. Ganz wesentlich ist darüber hinaus die Frage, welche Steuern und Abgaben bei welchem Stromerzeugungsmodell 
fällig werden und ob sich die Stromerzeugung für das Wohnungsunternehmen und die Mieter dann lohnt. Dies ist ein zent-
rales Ergebnis der Strategiewerkstatt „Wohnungsunternehmen als Energieerzeuger – Beispiele und Kooperationsmodelle“, 
die der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen Ende Februar 2013 mit wohnungswirt-
schaftlichen Verbänden und Wohnungsunternehmen sowie möglichen Kooperationspartnern unter der Moderation von 
Hans-Jürgen Cramer, Leiter des deutschen Klima-Innovationszentrums des Europäischen Instituts für Innovation und Tech-
nologie (EIT) in Berlin, durchgeführt hat.

➥ Fortsetzung von Seite 3

Weiter auf Seite 5 ➦ 

Wohnungswirtschaft übertrifft CO2-Einsparzie-
le bis 2050 – für Ziele beim Primärenergiever-
brauch sind politische Korrekturen notwendig 
Beim Treibhausgasausstoß kann die Wohnungswirtschaft im Gegensatz zu den zu 
geringen gesamtdeutschen Leistungen einen deutlichen Erfolg vorweisen: Laut der 
erst kürzlich gemeinsam mit der Deutschen Energie-Agentur (dena) veröffentlichten 
Energieprognose 2050 der Wohnungswirtschaft werden die im GdW und seinen 
Regionalverbänden organisierten Wohnungsunternehmen ihren CO2-Ausstoß bis 
2050 um 83 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 reduzieren. Damit werden sie 
das ursprüngliche Ziel des nationalen Klimaschutzprogramms 2005 – eine Minde-
rung von 60 bis 80 Prozent – sogar übererfüllen. Dennoch bleibt – trotz des vorbild-
lichen Engagements der Wohnungswirtschaft – am Ende eine Lücke: Der absolute 
Primärenergieverbrauch des Wohnungsbestandes der GdW-Unternehmen kann 
von 2005 bis 2050 um 62 Prozent gemindert werden – Ziel des Energiekonzeptes 
von 2010 sind jedoch 80 Prozent Minderung. Dieses Ergebnis der Energieprognose 
zeigt, dass selbst die Wohnungs- und Immobilienunternehmen als bundesweite 
Vorreiter bei der energetischen Sanierung aus heutiger Sicht die anspruchsvollen 
Ziele der Bundesregierung also nicht ganz erreichen können. Bereits seit Jahren 
nehmen die Wohnungsunternehmen ihre Verantwortung in diesem Bereich des 
Klimaschutzes wahr und engagieren sich erfolgreich in der Senkung des Energiebe-
darfs ihrer Gebäude: Von 1990 bis 2011 haben die Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen rund 62 Prozent ihrer Wohnungen energetisch modernisiert. Dadurch 
sind die Wohnungsunternehmen im GdW bei der energetischen Sanierung ihrer 
Gebäudebestände bundesweit Vorreiter: Über 34 Prozent der Wohnungen haben 
sie energetisch vollständig modernisiert, das heißt einschließlich Wärmedämmung, 
und weitere circa 28 Prozent energetisch teilmodernisiert. Seit 1992 haben die Woh-
nungsunternehmen 167 Milliarden Euro in ihren Gebäudebestand investiert. Wenn 
die Energieeinspar-Ziele der Bundesregierung für den Gebäudebestand – wenn 
nicht komplett, so jedoch nahezu – erreicht werden sollen, muss dringend politisch 
nachjustiert werden, insbesondere durch eine Verstetigung und Aufstockung der 
Förderung. Zudem müssen alle Bausteine der Energieprognose 2050 gleichzeitig 
und gleichermaßen umgesetzt werden.  (schi/vogl) ■

➦ Die Energieprognose 2050 der Wohnungswirtschaft finden Sie unter www.gdw.de
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BUNDESPOLITIK

„Möglichkeiten und Grenzen behördlicher 
Wohnungsaufsicht“ – so der Titel, zu dem 
der GdW-Justiziar referierte. Die rechtli-
che Bewertung sogenannter Wohnungs-
aufsichtsgesetze, wie sie es etwa in Berlin, 
Hessen und Hamburg gibt und deren Ein-
führung in einigen Bundesländern disku-
tiert wird, bildete einen Schwerpunkt sei-
nes Vortrags.

Aufgrund der landesgesetzlichen Zustän-
digkeit im Bereich der Gefahrenabwehr 
seien Wohnungsaufsichtsgesetze auf die 
Beseitigung baulicher Missstände, die eine 
Gefahr für Mieter oder andere darstel-
len, begrenzt. Insofern sei die angespro-
chene Problematik durchaus mit denjeni-
gen Eingriffsbefugnissen vergleichbar, die 
das allgemeine Polizei- und Ordnungs-
recht bereits biete. Im Bereich des Über-
belegungsverbots oder einer sogenannten 
„Unbewohnbarkeitserklärung“ können 
Wohnungsaufsichtsgesetze allenfalls eine 

klare Eingriffsbefugnis darstellen. 

Wichtig ist aus Sicht des GdW-Justiziars 
insbesondere, den Kommunen vor Ort die 
notwendigen sachlichen und personellen 
Mittel an die Hand zu geben, um entspre-
chende Befugnisse auch tatsächlich umzu-

setzen. Dies gelte unabhängig davon, ob 
sich die Befugnis aus dem Polizei- und Ord-
nungsrecht ableite oder aus Wohnungsauf-
sichtsgesetzen.  (her/schi) ■

➦ Den Vortrag in voller Länge können Sie unter 

www.mietgerichtstag.de nachlesen 

ten der Netznutzung gesenkt sowie die 
Investitionskosten in den Leitungsbau 
minimiert werden. Auch können Strom-
speicher zur Bereitstellung von Regelener-
gie beitragen, Erlöse als Kraftwerkbetrei-
ber ermöglichen, die Notstromversorgung 
sichern, den Eigenverbrauch optimieren 
und die Stromversorgung in netzfernen 
Gebieten gewährleisten. Wichtig sei laut 
Menke die bedarfsgerechte Auslegung 
von Fotovoltaik und Stromspeichern. 
Am Beispiel eines Edeka-Marktes präsen-
tierte Prof. Dr. Menke ein Gebäude, das 
400.000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr 
verbraucht, bei einer Jahreshöchstlast von 
120 kW. Eine Fotovoltaik-Dachanlage mit 
200 Kilowatt-Peak (kWp) Spitzenleis-
tung in Kombination mit einem 110 kW-
Stromspeicher (250 kW Speicherkapazität) 
erlaube 86 Prozent Eigenverbrauch. 

Um Kooperationsmöglichkeiten für Woh-
nungsunternehmen, die als Energieerzeu-
ger tätig werden wollen, zu fördern, sind 
aus Sicht der Diskussionsteilnehmer viele 
Faktoren notwendig: Zunächst müssten 
sich die Wohnungsunternehmen darüber 
klar werden, welche Ziele genau sie mit 
einem Einstieg in die Energieerzeugung 
erreichen wollen. Um die Stromkosten für 
die Mieter zu optimieren reiche es nicht, 

sich um die Kosten der Stromerzeugung zu 
kümmern. Ganz wesentlich sei darüber hin-
aus die Frage, welche Steuern und Abga-
ben bei welchem Stromerzeugungsmodell 
fällig werden. Durch die unterschiedlichen 
Mieterstrukturen, die Wohnungsunter-
nehmen in verschiedenen Regionen vor-
finden, seien auch unterschiedliche Kon-
zepte gefragt. 

Zentrale Herausforderung für die Unter-
nehmen sei es dabei, Daten über ihren 

Bestand und die Energienutzung zu gene-
rieren. Es wäre sinnvoll, Angebote großer 
Anbieter für kleine Wohnungsunterneh-
men nutzbar zu machen, um deren Men-
geneffekte nutzbar zu machen. Zentrales 
Endergebnis des Workshops war, dass die 
Energieerzeugung aus der Quartierssicht 
weiterverfolgt werden muss.  (vogl/burk) ■

➦ Alle Präsentationen des Strategieworkshops 

stehen für GdW-Mitglieder im Extranet der Ver-

bände zum Download zur Verfügung.

GdW beim Mietgerichtstag: Allgemeine Mängel in der Wohnung können 
nicht durch Wohnungsaufsichtsgesetze beseitigt werden 

Dortmund – Wohnungsaufsichtsgesetze können nicht dazu dienen, wünschenswerte Zustände herzustellen oder allge-
meine Mängel in der Wohnung zu beheben. Ist eine Wohnung mangelhaft, muss grundsätzlich auf die entsprechenden 
privatrechtlichen Ansprüche, die das Mietrecht bietet, verwiesen werden. Das wurde im Beitrag von Carsten Herlitz, 
 Justiziar des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, zum Deutschen Mietgerichtstag 
Ende Februar 2013 in Dortmund deutlich.

➥ Fortsetzung von Seite 4

Die Teilnehmer der Strategiewerkstatt „Wohnungsunternehmen als Energieerzeuger“ diskutierten 
auf dem EUREF-Campus der Technischen Universität am ehemaligen Gasometer in Berlin, auf dem 
zukünftig unter anderem zur Energieeffizienz in Gebäuden gelehrt werden soll.
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Blick in die Teilnehmerrunde des Deutschen Mietgerichtstages 2013 im Kongresszentrum Westfa-
lenhalle in Dortmund.
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BBU-Unternehmen haben weit überdurchschnittlichen Anteil an Chefinnen 

Berlin/Potsdam – Deutschland diskutiert immer noch über eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen. Die 
Wohnungswirtschaft in Berlin und Brandenburg geht bereits mit gutem Beispiel voran: Hier ist der Frauenanteil in der 
Unternehmensführung rund zehnmal so hoch wie im Durchschnitt der DAX-Unternehmen. Das ergab eine Auswertung 
des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). 

Startschuss für Immobilien-Marketing-Award 2013

Nürtingen – Die einzige Professur für Immobilienmarketing an einer deutschen Hochschule zeichnet auch im Jahr 2013 
herausragende Marketingkampagnen in der Immobilienwirtschaft aus. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
 Nürtingen-Geislingen (HfWU) hat ihre Ausschreibung für herausragende Immobilien-Marketingkampagnen gestartet. 
Einsendeschluss ist der 10. Mai 2013. Teilnehmen können Makler, Bauträger, Verwalter und Dienstleister.

NRW-Wohnungswirtschaft begrüßt Ansatz gegen „Schrottimmobilien“

Düsseldorf – Der VdW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen wertet den Abschluss der 
Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel in NRW“ positiv. Die Enquetekommission des nordrhein-west-
fälischen Landtags hatte sich mit dem Kampf gegen so genannte Schrottimmobilien beschäftigt. „Verwahrloste Gebäu-
de können ganze Wohnviertel herunterziehen“, erklärte VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter. „Wir begrüßen sehr, 
dass die Politik Instrumente gegen den verantwortungslosen Umgang mit Immobilien erarbeitet.“

Rund ein Drittel der Vorstandsposten bei 
den BBU-Mitgliedsunternehmen ist mitt-
lerweile mit Frauen besetzt. Zum Vergleich: 
Bei den 30 DAX-Unternehmen lag dieser 
Anteil einer DIW-Studie von 2011 zufolge 
nur bei drei Prozent. „Mit einem Jahres-
umsatz von fast fünf Milliarden Euro ist die 
Wohnungswirtschaft eine der führenden 
Branchen in Berlin-Brandenburg“, sagte 
BBU-Vorstand Maren Kern. „Der hohe 

Frauenanteil in Vorstandspositionen ist des-
halb ein sehr gutes Signal.“ 

Bei allen BBU-Mitgliedsunternehmen liegt 
der Anteil von Frauen in Vorstands- und 
Geschäftsführungspositionen der BBU-
Auswertung zufolge bei 32 Prozent. 
Besonders hoch ist der Frauenanteil bei 
den Unternehmen in Brandenburg. Dort 
sind 35 Prozent der Vorstände weiblich. 

In Berliner BBU-Mitgliedsunternehmen 
liegt dieser Anteil derzeit bei 21 Prozent. 
Besonders hoch ist der Frauenanteil in 
Vorstandspositionen bei den Wohnungs-
genossenschaften im Land Brandenburg: 
Hier liegt er Frauenanteil bei 40 Prozent. 
„Die Zahlen zeigen, dass die Wohnungs-
wirtschaft insbesondere auch jungen 
Frauen sehr gute Berufsperspektiven bie-
tet“, sagte Kern.  (ebe) ■

Immobilienunternehmen aus allen Berei-
chen der Immobilienwirtschaft können 
sich mit Vermarktungskonzepten von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien bewer-
ben. Eine eigene Preiskategorie bilden 
„Low Budget“-Kampagnen, die nicht mehr 
als 20.000 Euro kosten. Einen Sonderpreis 

gibt es für „Öko-Marketing in der Immobi-
lienwirtschaft“. In dieser Kategorie werden 
Strategien für „GreenBuilding Konzepte“, 
Nachhaltigkeits-Marketing und die Ver-
marktung von Energieeffizienz gewürdigt. 
Die Konzepte werden von einer Fachjury 
unter dem Vorsitz von Professor Dr. Ste-

phan Kippes von der HfWU begutachtet 
und bewertet. Der Immobilien-Marketing-
Award wird auf der Immobilienmesse Expo 
Real im Oktober 2013 in München verge-
ben.  (kip/schi) ■

➦ Weitere Infos finden Sie unter www.hfwu.de 

Die Kommission, die den vollständigen 
Titel „Wohnungswirtschaftlicher Wandel 
und neue Finanzinvestoren auf den Woh-
nungsmärkten in NRW“ trägt, hat am 
3. März 2013 nach zweijähriger Diskussion 
ihr gemeinsames Fazit gezogen. Die Kom-
mission hat eine Vielzahl von Instrumenten 
identifiziert, zum Beispiel planungs- und 

baurechtlicher Art, um der Verwahrlosung 
von Gebäuden besser entgegenzuwir-
ken – so die Maßnahme, Eigentümer von 
Schrottimmobilien an den Abrisskosten zu 
beteiligen. 

„Wenn Häuser verkommen, konterkariert 
das im hohen Maße die werterhaltenden 

Strategien der nachhaltigen Wohnungs-
wirtschaft in der Quartiersentwicklung“, 
sagte Rychter. Nun komme es auf die 
Details der Umsetzung der Instrumente 
an. „Wichtig wird die Arbeit in den Details: 
Hier entscheidet sich, ob die Maßnahmen 
auch zielgerichtet wirken“, so Rychter. 
 (grö/schi) ■

WETTBEWERB

AUS DEN VERBÄNDEN

Die Studiengruppe „Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung“ im Bachelor-Studien-
gang „Business Administration“ geht ab Herbst 2013 an der EBZ Business School in 
Bochum in eine neue Runde. Auch die Prüfungsorganisationen im GdW stellen wieder 
Studienplätze zur Verfügung. 
Bewerbungen bis zum 30. Juni 2013 an: bewerbung@gdw.de

➦ Alle Infos zum Studiengang und den Bewerbungsmodalitäten finden Sie unter

www.immobilienkaufleute.de, www.pruefungsverbaende.de und studium@ebz-bs.de

Lust auf steile Karriere-Aussichten?
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Frank Rückriem, Vorstandsmitglied der 
Wohnungsbaugenossenschaft Magde-
burg-Stadtfeld eG, feierte am 16. März 
2013 seinen 60. Geburtstag. Er ist Dele-
gierter zum GdW-Verbandstag.

Am 17. März 2013 vollendete Thomas 
Schröter, Geschäftsführer der Wohnungs-
gesellschaft Ludwigsfelde mbH „Märkische 

Heimat“, sein 55. Lebensjahr. Er ist Dele-
gierter zum GdW-Verbandstag.

Robert Eberl, Geschäftsführender Vor-
stand der Gemeinnützigen Wohnungsge-
nossenschaft München-Pasing eG, feierte 
am 20. März 2013 seinen 55. Geburtstag. 
Er ist Delegierter zum GdW-Verbandstag.

Zinsentwicklung bis 19.03.2013
Bestkundenkonditionen (Sollzins) der Partner von Dr. Klein

Konditionen am 19.03.2013 für 
wohnungswirtschaftliche 
Finanzierungen:

Zins- Sollzins effektiv
bindung

5 Jahre 1,66% 1,67%

10 Jahre 2,22% 2,24%

15 Jahre 2,61% 2,64%
Bedingungen: Erststellige Grundschuld 
auf wohnungswirtschaftlichen Objekten 
Beleihungsauslauf 60% 
Darlehensbetrag: > 250 TEUR/Objekt 
Auszahlung: 100%, Tilgung: 1% p. a. 
3 Monate bereitstellungszinsfrei
keine Gutachterkosten oder 
Bearbeitungsgebühren

Quelle: Dr. Klein & Co. AG, Hansestraße 14, 23558 Lübeck, Tel. (0451) 1408-1200, www.drklein.de

6 Monate

15 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

Zurückliegende Veröffentlichungen zur Zinsentwicklung finden Sie unter www.drklein.de/newsletterarchiv-firmenkunden.html

Dr. Klein-EnergieEffizienzDarlehen*:  für Neubau ab ca. 2,13% / für Modernisierung ab ca. 1,79%
(* Vergleichszinssatz eines Annuitätendarlehens mit gleicher Laufzeit und Zahlungsströmen. Stand: 19.03.2013)

Anzeige

Standort Hauptstadt: Nachhaltige Antworten 
für einen dynamischen Wohnungsmarkt 10. April 2013, Berlin

Der Berliner Wohnungsmarkt zieht an. Sprach man gestern noch vom Überangebot und 
knappen Preisen, hat sich die Lage in den vergangenen Jahren spürbar geändert. Doch 
welche Produkte versprechen dauerhafte Werte? Die BBA hinterfragt auf ihrer Tagung 
das aktuelle Marktgeschehen, analysiert die Rahmenbedingungen, zeigt Trends auf und 
präsentiert Geschäftsmodelle, die sich auch morgen noch rechnen.
Weitere Infos: BBA, Christoph Dormeier, Telefon: 030/23085541, 

E-Mail: christoph.dormeier@bba-campus.de, Internet: www.bba-campus.de/kalender

Vertragliche Vereinbarungen mit Kreditinstituten 11. April 2013, Dresden

In diesem Seminar werden den Teilnehmern die Inhalte komplexer Darlehens- und Sicher-
heitenverträge vorgestellt. Besondere vertragliche Vereinbarungen (Covenants) werden 
erläutert und Lösungsmöglichkeiten sowie Strategien für den Umgang mit Covenants 
präsentiert. Zudem erhalten die Teilnehmer Handlungsempfehlungen für Verhandlungen 
mit Kreditinstituten.
Weitere Infos: vdw Sachsen, Telefon: 0351/4917717, E-Mail: bildung@vdw-sachsen.de, 

Internet: www.vdw-sachsen.de 

Erfolgreiche Personalauswahl 22. April 2013, Bochum

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen wird es aufgrund des demografischen Wan-
dels zunehmend schwieriger, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Wie können es diese Unter-
nehmen schaffen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden? In diesem 
Seminar geht es um erfolgreiche Suchstrategien und das professionelle Führen von Ein-
stellungsinterviews. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr Unternehmen als attraktiver Arbeit-
geber regional und überregional aufstellen. 
Weitere Infos: EBZ, Lara Bonnemann, Telefon: 0234/9447517, E-Mail: l.bonnemann@e-b-z.de, 

Internet: www.e-b-z.de
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Der GdW, 
der Bund 
Deutscher 
Architekten 
(BDA) und 
der Deut-
sche Städ-
tetag haben 
gemeinsam 
den Dop-
pelwettbe-

werb für die Deutschen Bauherrenpreise 
2013/2014 in den Kategorien Moderni-
sierung und Neubau ausgelobt. Die Teil-
nahmeunterlagen können noch bis zum 
31. März 2013 eingereicht werden. Der 
Wettbewerb, der im Zweijahresrhythmus 
stattfindet, wird vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 
dem Bund Deutscher Landschaftsarchi-
tekten (bdla) und den Messegesellschaf-
ten in Essen und Berlin unterstützt. In der 
„Kategorie A“ wird der Deutsche Bauher-
renpreis Modernisierung 2013 für Sanie-
rungs-, Modernisierungs- und Umnut-
zungsprojekte vergeben. Darüber hinaus 
kann ein Sonderpreis „Denkmalschutz im 
Wohnungsbau“ für eines der mit einem 
Bauherrenpreis ausgezeichneten Projekte 
verliehen werden. In der „Kategorie B“ 
wird der Deutsche Bauherrenpreis Neu-
bau 2014 für innovative Projekte im Woh-
nungsneubau vergeben. Darüber hinaus 
kann ein Sonderpreis „Freiraumgestal-
tung im Wohnungsbau“ für eines der mit 
einem Bauherrenpreis ausgezeichneten 
Projekte verliehen werden.

Die Teilnahmeunterlagen sind bis zum 
31. März 2013 zu richten an: Bund Deut-
scher Architekten BDA, Köpenicker Straße 
48/49, 10179 Berlin (Mitte).

➦ Weitere Informationen und Auslobungs-

unterlagen gibt es auf www.gdw.de in der 

 Rubrik „Service“ unter „Wettbewerbe“

Das Büro des GdW in Brüssel zieht zum 22. März 2013 von seiner bishe-
rigen Adresse Rue du Luxembourg 47-51, 1050 Bruxelles an den neuen 
Standort – ebenfalls im Herzen des Europa-Viertels – Rue du Luxem-
bourg 3, 1000 Bruxelles um. Die Mitarbeiter des Büros, Leiter Dr. Özgür 
Öner, Frederick Büchner und Karin Steichen teilen die neuen Büroräume 
weiterhin mit den Brüsseler Mitarbeitern des Deutschen Verbands für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (DV), des Bundesver-
bands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) und des 
Verbands Geschlossene Fonds (VGF). Die neue Adresse des GdW in Brüs-
sel ist gleichzeitig auch die Adresse der europäischen Vertretung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID). E-Mail-
Adressen und Telefonnummern der Brüsseler GdW-Mitarbeiter gelten 
weiterhin. (schi/büch/öne) ■
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Milliarden Euro haben die privaten 
Haushalte in Deutschland im Jahr 2012 
für das Wohnen ausgegeben (Netto-
kaltmiete inklusive kalte und warme 
Betriebskosten). Wie das Statistische 
Bundesamt weiter ermittelte, bilden 
die Wohnkosten nach wie vor den 
größten Posten im privaten Haushalts-
budget. Im Jahr 2012 wurden hierfür 
24,4 Prozent des privaten Konsums 
verwendet. Für Verkehr wurden 14 
Prozent und für Nahrungsmittel und 
alkoholfreie Getränke 11,6 Prozent 
ausgegeben. Im Vergleich zum Vor-
jahr blieb der Anteil der Wohnkosten 
am Budget der Haushalte unverändert. 
Der internationale Vergleich zeigt, dass 
in den meisten Ländern die Ausgaben 
für das Wohnen einen großen Teil der 
Konsumausgaben der privaten Haus-
halte im Inland binden. In der Europä-
ischen Union wurden hierfür im Jahr 
2011 durchschnittlich 23,6 Prozent 
aufgewendet. In Dänemark (29,1 Pro-
zent), Schweden (26,9 Prozent) und 
Finnland (26,9 Prozent) wurde anteils-
mäßig am meisten für Wohn- und 
Wohnbetriebskosten aufgewendet.

„Letztlich entschied der BGH, dass derjenige, der eine Wohnung in 
Innenstadtlage anmietet, jederzeit mit Straßenbauarbeiten größeren 
Umfangs und längerer Dauer zu rechnen hat. Vereinbaren die Parteien 
also nicht ausdrücklich, dass eine „ruhige“ Lage auch im Innenstadtbe-
reich gewährleistet werden soll, so ist kein Umstand erkennbar, dass die 
Mietsache in ihrer Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufge-
hoben oder (erheblich) gemindert ist. Etwas anderes könnte sich nur dann ergeben, 
wenn durch Bauarbeiten die Nutzung der Wohnung selber erheblich eingeschränkt 
ist. Vorliegend aber handelt es sich um Lärmbeeinträchtigungen.“

EXPERTENMEINUNG von Carsten Herlitz Justiziar des GdW
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Zum Minderungsrecht bei vorübergehend erhöhter Verkehrslärmbelastung

Mit Urteil vom 19. Dezember 2012 (Az.: VIII ZR 152/12) hat der Bundesgerichtshof (BGH) zur 
Frage des Rechts auf Minderung der vereinbarten Miete entschieden, dass sich bei Fehlen 
einer Beschaffenheitsvereinbarung der zum vertragsgemäßen Gebrauch geeignete Zustand 
der Wohnung nach der Verkehrsanschauung und dem Grundsatz von Treu und Glauben 
bestimmt. Eine vorübergehend erhöhte Verkehrslärmbelastung aufgrund von Straßenbau-
arbeiten stellt unabhängig von ihrer zeitlichen Dauer keinen zur Minderung berechtigten 
Mangel dar – zumindest, wenn sie sich innerhalb der bei Innenstadtlagen üblichen Grenzen 
hält. In dem zur Entscheidung anstehenden Sachverhalt minderte der Mieter, nachdem auf-
grund von Straßenarbeiten die Verkehrsführung geändert worden war und nunmehr an der 
Wohnung des Mieters vorbeiführte. Zu Unrecht, wie der BGH entschied.

Büro Brüssel des GdW an neuen Standort umgezogen

Countdown zum Deutschen Bauherrenpreis 2013/2014 läuft – Bewerbungen bis 31. März einreichen
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